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Gesuch für temporäre Reklamen 
(grösser als 1.2 m2 Fläche) 

Veranstalter:       

Name und Adresse 
Kontaktperson: 

      

      

Tel.       Fax:       E-Mail:       

Datum und Unterschrift:  

  

Art der Veranstaltung: 

      

Ort:       

Datum:       

 
 

Reklame: 

Höhe und Breite der 
Reklame: 

H =       B =       

   

Standorte: 

Parzelle-Nr. Ort Unterschrift Eigentümer: 

745 Feuerwehrlokal/Sportplatz sig. Einwohnergemeinde Schwarzenberg 

                  

                  

                  



2 

 

Die Bewilligung für temporäre Reklamen werden unter nachgenannten Auflagen und Bedingungen 
erteilt: 

1. Für Veranstaltungen von Vereinen dürfen die Reklamen frühestens 3 Wochen vor dem 
Anlass aufgestellt werden und müssen in der Folgewoche nach dem Anlass abgeräumt 
werden. 

2. Fremdwerbung auf den Reklametafeln ist untersagt. 

3. Zum Fahrbahnrand ist ein Abstand von mindestens 3.0 m einzuhalten. 

4. Die Reklamen dürfen nicht retro-reflektieren, fluoreszieren oder lumineszieren. Sie dürfen 
nicht beleuchtet sein, blenden, blinken oder durch wechselnde Lichteffekte wirken. 

 Ort und Datum:    Stempel und Unterschrift: 

 


